
Wie prüfst Du die Strafbarkeit wegen Raubes 
(§ 249 StGB)? 

TatbestandsmäßigkeitI. 

Objektiver Tatbestand 1. 

Wegnahme einer fremden beweglichen Sachea. 

Qualifiziertes Nötigungsmittel (Gewalt gegen Person oder Drohung b. 

mit gegenwärtiger Gefahr für Leib/Leben)

Zusammenhang zwischen Nötigungsmittel und Wegnahme c. 

(Finalzusammenhang, subj. und zeitlicher und örtlicher 

Zusammenhang, obj.)

Subjektiver Tatbestand 2. 

Vorsatza. 

Zueignungsabsichtb. 

Objektive Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung und 3. 

entsprechender Vorsatz

RechtswidrigkeitII. 

SchuldIII. 


